Kooperationspraktikum

Schule – Universität – Studienseminar als Kooperationspartner

Zusammenstellung: Axel Knüppel, Universität Kassel 1/2006

Das Kooperationspraktikum findet im üblichen Rahmen des Blockpraktikums statt. Deswegen bleiben die Festlegungen für das Blockpraktikum bestehen. Sie werden von den Besonderheiten ergänzt. 

1. Zum Rahmen des fünfwöchigen Blockpraktikums

Zeit
Das Kooperationspraktikum findet wie das Blockpraktikum in der Zeit vom 20.2 – 24.3.06 statt. es kann sein, dass an einer Schule beide Formen des Praktikums vertreten sind

Zielsetzung des Blockpraktikums

Das Blockpraktikum „dient primär dazu, die Berufswahl sowie die Wahl der Fächer und der Schulstufe zu überprüfen. Im Zentrum dieser Bemühungen sollte die Überprüfung der individuellen Eignung zur pädagogischen Arbeit mit Lernenden in unterschiedlichen Situationen stehen. Das Praktikum soll deshalb von den Studierenden dazu genutzt werden, einen umfassenden Einblick in das spätere Berufsfeld und in die Vielfalt beruflicher Anforderungen zu bekommen, in den gewählten Studienfächern zu hospitieren, eigene Unterrichtsversuche durchzuführen und die neue Situation als Lehrende kritisch zu reflektieren.“ (Praktikumsordnung (PO) S.2f)

Verpflichtung der Praktikanten

 „Für die Studierenden im Blockpraktikum bestehen die Verpflichtungen,

a) täglich durchschnittlich 4 Stunden in der Praktikumsschule anwesend zu sein;

b) in jedem der gewählten Studienfächer und in verschiedenen Jahrgängen zu hospitieren;

c) ab der zweiten Praktikumswoche selbstständig zu unterrichten; dies kann zunächst gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Praktikumsgruppe geschehen; abgesehen von diesem gemeinsam durchge­führten Unterricht sollte jeder bzw. jede Studierende im Verlauf des Praktikums mindestens zwei Unterrichtsstunden selbstständig durchführen und in schriftlicher Form vorbereiten und auswerten; jeder Praktikant/jede Praktikantin sollte von seinem/seiner Praktikumsbeauftragten mindestens zu zwei Unterrichtsversuchen besucht werden;...“ (PO S.4)

Die Praktikanten können Aufgaben für die Schule übernehmen, die ihnen einen Einblick in den Berufsalltag ermöglichen und gleichzeitig im Interesse der Schule sind (Betreuung einer Lernwerkstatt, Arbeit mit kleinen Gruppen, Aufbau von Materialpools,...) 

Bescheinigung

Der zuständige Mentor und die Schulleitung bescheinigen am Ende des Praktikums dessen ordnungsgemäße Absolvieren. Das Formblatt wird von den Studierenden vorgelegt. Die Anfertigung einer Beurteilung des Praktikanten durch die Schule ist nicht vorgesehen.

Themen der pädagogischen Arbeit

Vertiefend sollen die Studierenden ein Thema bearbeiten, dass sich in der Ausbildungsschule ergibt. Das kann auch einen Arbeitsauftrag der Schule oder des Seminars enthalten mit der Auflage mit der Auflage, das Ergebnis dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Es muss allerdings das Interesse des Studierenden berücksichtigt werden und der Hochschulbetreuer zustimmen. Das Thema sollte am Ende der ersten Praktikumswoche von dem Praktikanten festgelegt werden.

2. Besonderheiten des Kooperationspraktikums

Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeiten bleiben wie bisher bestehen. Sie liegen für den Referendaren bezüglich auf dessen Ausbildung beim Studienseminar, für die Praktikanten beim Hochschulbetreuer und für die schulischen Angelegenheiten beim Mentoren. Die Referendare übernehmen keine Verantwortung für die Praktikanten, sondern bilden mit ihnen eine Lernpartnerschaft.

Rolle der Mentoren

Die Studierenden können über die Hälfte ihrer Zeit in der Lernpartnerschaft mit den Referendaren verbringen. Der Mentor bleibt wie bisher für die schulischen Angelegenheiten verantwortlich und unterstützt die Studierenden in der verbleibenden Zeit (durch Öffnung des eigenen Unterrichts mit der Möglichkeit zur Erprobung unterrichtlichen Handelns, Unterstützung bei der Vermittlung von Hospitationen, Einladungen zu außerunterrichtlichen Aktivitäten sowie die  Unterstützung der Lernpartnerschaft).

Gleichzeitige Beachtung der Erprobung der eigenen Fähigkeiten als Überprüfung der Berufswahl bei den Praktikanten und die Verstetigung der Unterrichtspraxis der Referendare.

Lernpartnerschaft

· Gemeinsame Planung und Reflexion von Unterricht; Aufhebung der Vereinzelung

· Entwicklung und Übernahme gezielter Beobachtungsaufträge

· Teamorientiertes Lernen und Arbeiten in teamgemischten Gruppen;  

· Teamteaching (Gruppenpuzzle, Lernstationen,...) 

· Schriftl. Pädagogische Arbeit zum Nutzen  von Referendar/in, Seminar und Schule

Für Praktikanten:

· Frühzeitiges Kennen-lernen der Ausbildungsstrukturen

· Anforderungsorientierung durch Abgleich des individuellen Ausbildungs- und Kompetenzstands mit Referendaren/innen

· Aufbau praxisrelevanter Kompetenzen als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und Lehren in der zweiten Phase der Ausbildung und im Lehrerberuf

(Erfahrungen mit Lernpartnerschaften von Referendaren im Studienseminar Eschwege nach J. Franz, 5/2005)

Veränderungen für die Schule

Differenzierte Anforderung an Mentorenschaft (unterschiedliche Ziele der Partner im heteterogenem Lernteam ; Zeit: geringerer Zeitaufwand bei intensiverer (?) Arbeit)

Vergabe von Qualifierungspunkten (Universität + Studienseminar/Schule)

Gemeinsame Unterrichtsbesucher aus Studienseminar und Universität

angestrebt: Unterricht mit erhöhtem Anteil an Schüleraktivitäten

Gesetzliche Grundlage 

Ausweitung der Kooperationspraktikum nach Hessisches Lehrerbildungsgesetz von 11/04:

„§ 6 Kooperationen

(1) Die Arbeit in den verschiedenen Phasen der   Lehrerbildung ist eng aufeinander bezogen. Die Trägereinrichtungen der Lehrerbildung wirken nachhaltig als Partner zusammen und organisieren die Zusammenarbeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.

(2) Sie entwickeln, vereinbaren und gestalten in enger Kooperation übergreifende Entwicklungs-, Förder- und Qualifizierungsvorhaben. Über die gemeinsame Durchführung dieser Maßnahmen schließen sie Vereinbarungen ab. Die Kooperation umfasst insbesondere die Abstimmung von Lehr- und Lerninhalten und von Evaluierungsverfahren sowie die Regelung des Personalaustauschs zwischen den Trägereinrichtungen.“
 3. Beteiligte im Kooperationspraktikum 
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Verantwortlichkeiten und Kooperationsebenen 





Verantwortlichkeit: wie bisher


Mentor/in für Schulangelegenheiten, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung


Hochschulbetreuer/in für Praktikant(en)innen


Ausbildner/in für Referendar(e)/innen





Ebenen der Kooperation:


Mentorenschaft für Referendar/in und Praktikant(en)/innen in Personenidentität  


Lernpartnerschaft zwischen Referendar/in und zwei Praktikant(en)/innen,


sich entwickelnde Zusammenarbeit zwischen beiden Ausbildungsinstitutionen. 





Institution�
Beteiligte�
Ebenen   �
�
Schule�
Mentor/in�
I.    Personenidentität mit erweiterter      differenzierter Aufgabe �
�



Ausbildungs-institutionen: Universität, Studienseminar


 �
zukünftige Lehrer/innen in einer der beiden Ausbildungsphasen :


Referendar/in, Praktikant(en)/innen�
Lernpartnerschaft =  Lernteam = 


   Ausbildungstandem = Dreierteam�
�
�
Ausbilder/in:


Hochschulbetreuer/in der Praktika,


Ausbilder/in der Studienseminare�
sich entwickelnde Zusammenarbeit 


      zwischen den Ausbilder(n)/innen und  


      den Hochschulbetreuer/inne/n �
�



Entwurf: Uni Kassel (A.Knüppel) in Kooperation mit den Studienseminaren Kassel und Eschwege    		       7/2005

















� Ordnung für die Schulpraktischen Studien an der Universität Kassel vom 25.01.2001
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